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10.01.	 · Umsatzsteuer
	 · Lohnsteuer
	 · Solidaritätszuschlag
	 · Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath.

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.01.2024. Diese 
Schonfrist gilt nicht bei Bar- und Scheckzahlungen.

Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet!

Wichtige Steuertermine Januar 2024
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1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Kapitalerträge

Steuereinbehalt lässt sich mit  
NV-Bescheinigung vermeiden

Sparer können sich freuen, denn die Zeiten von 
Null- und Negativzinsen sind endlich vorbei. Tages-
geld-, Festgeld- und Sparbriefanlagen werfen wieder 
Renditen ab. Wenn Kapitalanleger mit ihrem zu ver-
steuernden Einkommen unter dem Grundfreibe-
trag liegen (2023: 10.908 € für Ledige oder 21.816 € 
für Verheiratete), sollten sie prüfen, ob sie sich beim 
Finanzamt eine „Nichtveranlagungsbescheinigung“ 
(NV-Bescheinigung) ausstellen lassen können. Diese 
befreit vom Steuerabzug auf Kapitalerträge und führt 
dazu, dass Banken keine Freistellungsaufträge mehr 
erteilt werden müssen. Für den Kapitalanleger bringt 
dieser Schritt sofort 25  % bis 28  % höhere Geldein-
gänge. Die Bescheinigung gilt für bis zu drei Jahre.

Die NV-Bescheinigung ist für alle interessant, die 
hohe Kapitalerträge erwirtschaften und deren 
Gesamteinkommen gleichzeitig niedrig ausfällt. 
Sie kann daher vor allem für Geringverdiener, Mi-
nijobber, Studierende und Rentner relevant sein. 
Auch für minderjährige Kinder kann sie sich als 
nützlich erweisen, denn auch Geldanlagen der 
Kinder fallen ohne NV-Bescheinigung unter den 
Kapitalertragsteuereinbehalt.

Insbesondere wer häufig Geschäfte mit wechseln-
den Banken macht, um stets den besten Zinssatz zu 
ergattern, kann von der NV-Bescheinigung profitie-
ren, denn dann muss der Freistellungsauftrag nicht 
mehr jedes Mal neu zwischen den Banken aufgeteilt 
werden. Der Steuereinbehalt unterbleibt dank NV-
Bescheinigung auch für Kapitalerträge oberhalb des 
Sparerfreibetrags (1.000 € bei Ledigen oder 2.000 € 
bei Verheirateten). Die Kapitalerträge kommen also 
vollumfänglich „brutto für netto“ beim Anleger an.

Hinweis: Die NV-Bescheinigung wird beim Wohn-
sitzfinanzamt mit einem Vordruck beantragt, in dem 
alle Einkünfte vollständig angegeben werden müssen. 
Sie entbindet von der Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung für die betreffenden Jahre. Jede Bank, 
Fondsgesellschaft oder Bausparkasse, bei der Gewin-
ne erzielt werden, benötigt die NV-Bescheinigung im 
Original. Kopien, Scans oder digital versendete Fotos 

werden nicht anerkannt. Deswegen sollte bei der An-
tragstellung unbedingt angegeben werden, wie viele 
Bescheinigungen benötigt werden. Da die Bescheini-
gungen gebührenfrei erhältlich sind, ist es klüger, ein 
paar mehr anzufordern. Für die Ausstellung sollte 
eine Bearbeitungszeit von mindestens zwei Wochen 
eingeplant werden.

Steuergerechtigkeit

EU aktualisiert die Liste  
unkooperativer Länder

Um verantwortungsvolles Handeln im Steuerbe-
reich weltweit zu fördern, veröffentlicht die EU zwei-
mal im Jahr eine Liste nichtkooperativer Länder und 
Gebiete für Steuerzwecke. Enthalten sind darin Län-
der, die bei Steuertransparenz, Steuergerechtigkeit 
und der Umsetzung internationaler Standards hin-
terherhinken. In die neue Fassung der Liste wurden 
nun Antigua und Barbuda, Belize und die Seychel-
len als unkooperative Staaten hinzugefügt. Bei allen 
drei Ländern wurde festgestellt, dass der Austausch 
von Steuerinformationen unzureichend ist. Wei-
terhin enthalten sind in der Liste zudem folgende 
Länder und Gebiete: Amerikanische Jungferninseln, 
Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Bahamas, Fidschi, 
Guam, Palau, Panama, Russland, Samoa, Trinidad 
und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Vanuatu.

Nicht mehr als unkooperativ eingestuft sind die 
Britischen Jungferninseln, Costa Rica und die 
Marshallinseln. Diese Staaten haben diverse Maß-
nahmen ergriffen und beispielsweise ihren Rahmen 
für den Informationsaustausch auf Ersuchen über-
arbeitet oder Regelungen zur Freistellung ausländi-
scher Einkünfte geändert.

Kinderwunsch

Kosten einer Ersatzmutter sind  
nicht absetzbar

Erfüllen sich zwei miteinander verheiratete Männer 
ihren Kinderwunsch über eine Ersatzmutterschaft, 
lassen sich die hierbei entstehenden Kosten nicht 
als außergewöhnliche Belastungen absetzen. Dies 
geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) hervor.
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	■ Geldspenden: Wer Geld an notleidende Men-
schen aus der Ukraine spendet, braucht für die 
Einkommensteuererklärung nur einen verein-
fachten Zuwendungsnachweis, und zwar ohne 
Beschränkung des Betrags. Selbst wer 5.000  € 
spendet, muss nur einen Kontoauszug, einen 
Lastschriftbeleg oder einen Ausdruck aus dem 
Onlinebanking aufbewahren. Die Spende muss 
aber auf ein Sonderkonto einer inländischen 
steuerbegünstigten Körperschaft eingezahlt wer-
den, das für diesen besonderen Zweck (Ukraine-
Krise) extra eingerichtet wurde.

	■ Spendenaktionen: Steuerbegünstigte Körper-
schaften wie Sport- oder Musikvereine dürfen 
finanzielle Mittel für steuerbegünstigte Zwecke 
eigentlich nur verwenden, wenn sie diese Zwe-
cke laut ihrer Satzung fördern. Wollen sie aber 
von der Ukraine-Krise Betroffene finanziell un-
terstützen, dürfen sie ausnahmsweise im Rah-
men einer Sonderaktion zu Spenden aufrufen 
und diese dann unmittelbar einsetzen, ohne ihre 
Satzung entsprechend ändern zu müssen. Sie ha-
ben allerdings die Bedürftigkeit der unterstützten 
Personen oder Einrichtungen selbst zu prüfen 
und dies zu dokumentieren.

	■ Hilfsaktionen: Ausnahmsweise dürfen steuer-
begünstigte Körperschaften auch vorhandene, 
nicht anderweitig gebundene Mittel ohne Sat-
zungsänderung für die Unterstützung Betroffe-
ner einsetzen. Das gilt auch für die Überlassung 
von Personal und Räumlichkeiten.

	■ Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitnehmer 
auf Teile ihres Lohns zugunsten einer Zahlung 
des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer 
steuerbegünstigten Körperschaft oder zugunsten 
eines vom Ukraine-Krieg geschädigten Beschäf-
tigten des Unternehmens, werden diese Lohntei-
le steuerfrei gestellt.

	■ Beihilfen des Arbeitgebers: Steuerlich begüns-
tigt sind auch unentgeltliche Leistungen zur Re-
paratur kriegsbeschädigter Infrastruktur und 
Beihilfen des Arbeitgebers an vom Krieg geschä-
digte Arbeitnehmer.

	■ Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: 
Unterstützen Unternehmer vom Krieg in der 
Ukraine geschädigte Personen, können für ihre 

Geklagt hatten zwei Männer, die in den USA eine Er-
satzmutter engagiert hatten, die sich eine Eizelle ei-
ner anderen US-Amerikanerin einpflanzen ließ. Die 
Zelle war zuvor mit Samenzellen eines der Männer 
künstlich befruchtet worden. Nachdem das Kind ge-
boren war, nahm das deutsche Männerpaar es mit 
nach Deutschland.

Das Finanzamt erkannte die Ausgaben für die Er-
satzmutterschaft nicht als außergewöhnliche Be-
lastungen an und wurde darin vom BFH bestätigt. 
Abzugsfähige Krankheitskosten hätten nicht vor-
gelegen, weil eine Krankheit ein anormaler regel-
widriger Körperzustand sei. Die Kinderlosigkeit der 
Männer gründete aber gerade nicht auf einem re-
gelwidrigen Zustand, sondern auf den biologischen 
Grenzen der Fortpflanzung. Die Männer konnten 
auch nicht mit ihrem Argument durchdringen, dass 
der unerfüllte Kinderwunsch bei einem der Partner 
eine beginnende psychische Erkrankung ausgelöst 
hatte und diese durch die Ersatzmutterschaft ge-
heilt werden konnte.

Ein von einer Ersatzmutter geborenes Kind kann 
laut BFH keine medizinisch indizierte Heilbe-
handlung einer seelischen Erkrankung sein. Eine 
solche Einordnung ist nicht mit dem Grundrecht des 
Kindes auf Unantastbarkeit seiner Menschenwürde 
vereinbar. Würde man das Kind derart einordnen, 
würde es zu einem bloßen Objekt herabgewürdigt, 
das der Linderung einer seelischen Krankheit dient. 
Zudem würde auch die Ersatzmutter auf ein medi-
zinisches Hilfsmittel reduziert. Ein Abzug als außer-
gewöhnliche Belastungen scheiterte zudem auch 
daran, dass die Ersatzmutterschaft nach dem deut-
schen Embryonenschutzgesetz hierzulande nicht 
zulässig ist.

Ukraine-Krieg

Erleichterungen für Spendenabzug  
gelten auch 2024

Spenden an notleidende Menschen aus der Ukraine 
sind unter erleichterten Voraussetzungen von der 
Steuer absetzbar. Das Bundesfinanzministerium 
hat geregelt, dass diese Erleichterungen auch im 
Jahr 2024 anwendbar sind. Somit gelten unter ande-
rem folgende Regelungen fort:
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Aufwendungen Sponsoringregelungen gelten. 
Danach ist ein Betriebsausgabenabzug erlaubt, 
wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile für 
sein Unternehmen erstrebt, die in der Sicherung 
oder Erhöhung seines unternehmerischen Anse-
hens liegen können.

2.	 ... FÜR UNTERNEHMER

Gesetzgebung

Vorabhinweise zur Einführung  
der elektronischen Rechnung

Mit dem Wachstumschancengesetz werden die 
Regelungen zur Einführung der elektronischen 
Rechnung für inländische B2B-Umsätze im Um-
satzsteuergesetz verankert. Bereits vor Abschluss 
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens 
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) erste Hin-
weise zu den Anforderungen an eine elektronische 
Rechnung verlautbaren lassen. Fraglich war, ob die 
bereits bekannten Formate XRechnung und ZUG-
FeRD die geplanten Vorgaben erfüllen. Der Deut-
sche Steuerberaterverband e. V. informiert nun über 
das diesbezügliche Entwurfsschreiben des BMF.

Eine elektronische Rechnung soll nach aktuellem 
Sachstand eine Rechnung sein, die in einem struk-
turierten elektronischen Format ausgestellt, über-
mittelt und empfangen wird und eine elektronische 
Verarbeitung ermöglicht. Sie muss der europäischen 
Norm für die elektronische Rechnungsstellung und 
der Liste der entsprechenden Syntaxen entsprechen.

Das BMF stellt klar, dass sowohl eine Rechnung 
nach dem bekannten XStandard als auch im ZUG-
FeRD-Format ab Version 2.0.1 grundsätzlich eine 
Rechnung in einem strukturierten elektronischen 
Format darstellt, die den geplanten Anforderun-
gen entspricht. Dies ist laut Verband ein wichtiger 
Hinweis für die Praxis, der die Planungssicherheit 
erhöht.

Zudem äußert sich das BMF zum Einsatz des EDI-
Verfahrens: Aktuell werde an einer Lösung gearbei-
tet, um das EDI-Verfahren auch unter dem künftigen 
Rechtsrahmen weiterhin nutzen zu können. Das 
Erfordernis technischer Anpassungen könne aller-

dings nicht ausgeschlossen werden. Man sei aber 
bemüht, den Umstellungsaufwand auf das Notwen-
dige zu begrenzen.

Laut Regierungsentwurf ist zwar eine gestaffelte 
Übergangsregelung für die Pflicht zum Ausstellen 
elektronischer Rechnungen vorgesehen. Das BMF 
weist aber vorsorglich darauf hin, dass ab dem 
01.01.2025 alle Unternehmer verpflichtet sein wer-
den, elektronische Rechnungen entgegennehmen 
zu können.

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Alleingesellschafter-Geschäftsführer

Anscheinsbeweis spricht für  
Privatnutzung eines Firmenwagens

Bei einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer 
kann selbst dann ein zu einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung (vGA) führender Anscheinsbeweis für 
die Privatnutzung eines von der GmbH überlasse-
nen Pkw vorliegen, wenn im Anstellungsvertrag ein 
Privatnutzungsverbot vereinbart wurde. So lässt sich 
eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster (FG) 
zusammenfassen. Die vGA sei zudem auf Ebene der 
Gesellschaft nicht nach der 1-%-Regelung, sondern 
nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten.

Das FG folgt insoweit der Rechtsprechung des für 
Körperschaftsteuerfragen zuständigen I. Senats 
des Bundesfinanzhofs (BFH). Nach dessen Auffas-
sung spricht die allgemeine Lebenserfahrung da-
für, dass ein einem Gesellschafter-Geschäftsführer 
von der Gesellschaft zur Nutzung überlassenes be-
triebliches Fahrzeug auch privat genutzt wird, und 
zwar auch bei einem Privatnutzungsverbot. Das 
soll zumindest dann gelten, wenn keine organisa-
torischen Maßnahmen getroffen wurden, die eine 
private Nutzung ausschließen. Der Rechtsprechung 
des für Lohnsteuerfragen zuständigen VI. Senats 
des BFH ist das FG nicht gefolgt. Nach Ansicht des 
VI. Senats ist keine zu Arbeitslohn führende Privat-
nutzung eines Fahrzeugs anzunehmen, wenn diese 
vertraglich ausdrücklich untersagt wurde.

Hinweis: Die vom FG zugelassene Revision ist beim 
BFH anhängig. Damit steht einer endgültigen Klä-
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rung dieser streitanfälligen und – im Hinblick auf 
den betroffenen Personenkreis – für die Beratungs-
praxis wichtigen Rechtsfrage nichts mehr im Wege.

4.	 … FÜR ARBEITGEBER 
UND ARBEITNEHMER

Zuschläge

Der maßgebende Grundlohn ist nach dem 
Anspruchsprinzip zu ermitteln

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtar-
beit, die ein Arbeitnehmer neben seinem Grundlohn 
für tatsächlich geleistete Arbeit zu diesen Zeiten er-
hält, kann der Arbeitgeber steuerfrei auszahlen, so-
weit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns 
nicht übersteigen. Für Nachtarbeit in der Zeit zwi-
schen 20 Uhr und 6 Uhr können beispielsweise Zu-
schläge bis zu 25 % des Grundlohns steuerfrei bleiben. 

Der für die Bemessung der steuerfreien Zuschläge 
maßgebende Grundlohn ist der laufende Arbeits-
lohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn gelten-
den regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertraglich zusteht. 
Dieser Arbeitslohn ist in einen Stundenlohn umzu-
rechnen und steuerlich mit höchstens 50 € pro Stun-
de anzusetzen.

Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem 
Arbeitnehmer steuerlich tatsächlich zufließt, ist 
laut Bundesfinanzhof (BFH) für die Bemessung der 
Steuerfreiheit der Zuschläge ohne Belang. Im Streit-
fall hatte der Arbeitgeber aufgrund einer Gehaltsum-
wandlung Zahlungen an eine Unterstützungskasse 
erbracht. Der BFH hat auch diese Zahlungen unge-
achtet dessen zum Grundlohn gerechnet, dass die 
gezahlten Beiträge dem Arbeitnehmer steuerlich 
nicht zugeflossen waren.

Werbungskosten

Ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit  
einer Ruhestandsbeamtin

Aufwendungen einer Ruhestandsbeamtin im Zu-

sammenhang mit ihrer ehrenamtlichen Gewerk-
schaftstätigkeit sind laut Bundesfinanzhof (BFH) 
als Werbungskosten bei ihren Versorgungsbe-
zügen zu berücksichtigen. Nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts (FG) standen die Aufwendungen 
der Pensionärin, die ihr im Rahmen ihrer Gewerk-
schaftstätigkeit entstanden waren, in einem Veran-
lassungszusammenhang mit dem Erhalt und der 
Sicherung ihrer Versorgungsbezüge. Der BFH hielt 
die rechtliche Würdigung des FG für möglich. Da-
mit war das Urteil revisionsrechtlich nicht zu bean-
standen.

5.	 … FÜR HAUSBESITZER

Ermäßigter Steuersatz

Kurzfristige Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen

Das Bundesfinanzministerium hat sich zum Steuer-
satz bei der kurzfristigen Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen geäußert. Im Umsatzsteuergesetz ist 
geregelt, dass bei Umsätzen aus der kurzfristigen 
Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein 
Unternehmer zur Beherbergung von Fremden 
bereithält, sowie aus der kurzfristigen Vermietung 
von Campingflächen der ermäßigte Steuersatz an-
zuwenden ist.

Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und 
mit diesen fest verbundenen Gebäuden ist begüns-
tigt. Bereits im Jahr 2022 hatte der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass auch die Vermietung von 
Wohn- und Schlafräumen durch einen Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden und 
damit auch die Vermietung von Wohncontainern 
an Erntehelfer begünstigt ist. Die Finanzverwaltung 
hat die Rechtsprechung des BFH übernommen und 
den Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.

Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Aus Gründen des Vertrauens-
schutzes wird es (auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs des Leistungsempfängers) nicht beanstandet, 
wenn sich der leistende Unternehmer für bis zum 
31.12.2023 ausgeführte Leistungen auf die Anwen-
dung des Regelsteuersatzes beruft.
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Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253 KI

STANDORTE

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel 
Tel. (0431) 66 382-680 
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Flensburg
Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)
Tel. (0461) 31 441-0
E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


